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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

11.07.1947 

Geschäftszahl 

0304/46 

Rechtssatz 

Das Verbot der reformatio in peius gilt auch für das Verwaltungsstrafverfahren nach der Abgabenordnung. Die 
Nichtbeachtung der Vorschrift über das Parteiengehör im Verwaltungsstrafverfahren nach der Abgabenordnung 
ist unerheblich, wenn die Partei nicht behindert war, der Beschwerdeinstanz alles vorzutragen, was zu ihrer 
Entlastung dienlich sein konnte. Die Rechtsform eines Anstellungsverhältnisses bei einem zugelassenen 
Steuerberater darf nicht zur Umgehung des Erlaubniszwanges mißbraucht werden. * 
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